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Beschlussvorlage Nr. 2/2026  

 

Betreff: Erlass von Richtlinien zur Förderung der Niederlassung von Allgemeinärzten und 
Fachärzten in Cleebronn           

Produkt: 

      

Betrag: 

      

Haushaltsjahr: 

ab 2026 

Mittel vorhanden? 

 ja         

  nein 

Deckungsvorschlag: 

 überplanmäßig 

 außerplanmäßig 

       

Fachbereich: 

 Bürgermeister 

 Hauptamt 

 Kämmerei 

bisher behandelt: 

zuletzt GR NÖ 12.12.2025 

      

      

 

Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde versucht intensiv seit dem Weggang des Hausarztes Dr. Steve Müller im Mai 
2024 die leerstehende Arztpraxis in der Marktstraße 1 wieder zu besetzen. Hierzu wurden 
Anzeigen in Fachmagazinen oder auf Video-Boards geschaltet, außerdem wurde ein so ge-
nannter Headhunter beauftragt. Die Verwaltung steht regelmäßig in Kontakt mit den Perso-
nen und Institutionen, die in der Raumschaft im Bereich Arztansiedlung aktiv sind und hat 
auch mit mehreren Arztpraxen und -verbünden Gespräche geführt. Trotz einiger Interessen-
bekundungen von Ärzten waren diese Bemühungen bisher nicht von Erfolg gekrönt. 
 
Eine wiederkehrende Frage im Zusammenhang mit der Besetzung der Arztpraxis ist die nach 
einer finanziellen Förderung. Die Gemeinde hat bislang immer signalisiert, dass es eine För-
derung geben wird, auf einen konkreten Betrag hat man sich allerdings nicht festgelegt. Der 
Erlass von Richtlinien für eine finanzielle Förderung würde einerseits der vorhandenen Be-
reitschaft der Gemeinde zur Förderung einer Praxisbesetzung nochmals Nachdruck verlei-
hen. Sie würde andererseits das Interesse an einer Praxistätigkeit in Cleebronn fördern, da 
sie Interessenten Planungssicherheit geben würde. 
 
In dem als Anlage beigefügten Entwurf solcher Richtlinien sind die wichtigsten zu regelnden 
Aspekte enthalten. Sie dienen als Diskussionsgrundlage und können vom Gemeinderat noch 
geändert oder angepasst werden. 
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Finanzierung  
 
Die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet eine solche Förderung, auch wenn sie derzeit 
nicht in der Haushaltsplanung vorgesehen ist. Da es sich nicht um eine Vielzahl an möglichen 
Fällen handeln wird, sind die finanziellen Auswirkungen beherrschbar. Im Bedarfsfall würden 
die Ausgaben außerplanmäßig geleistet. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:  
 
Den als Anlage beigefügten Richtlinien zur Förderung der Niederlassung von Allgemeinärz-
ten und Fachärzten in Cleebronn wird zugestimmt.  
 


